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Vorwort
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Heidelberg als Dissertation angenommen. Literatur konnte im Wesentlichen
bis zu diesem Zeitpunkt berücksichtigt werden.
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Einleitung

Die Wissenschaft ist in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus der
gesellschaftlichen Betrachtung gerückt, als ihre Entwicklungsschritte sich
immer rasanter vollzogen, sich damit gleichzeitig aber Problemfelder eröff-
neten, deren Diskussion immer komplexer und deren Beherrschung immer
schwieriger wurde. Der Ruf nach Regulierung der Wissenschaft wurde da-
bei aufgenommen, nicht jedoch in herkömmlicher, legislativer Art. In der
vorliegenden Arbeit soll diese Steuerung der Wissenschaft in ethischen Fra-
gen wissenschaftlicher Verantwortung untersucht werden, die aus verschie-
denen Gründen in der Form unverbindlicher Steuerungsformen geschieht.
Unter dem Titel Ethik- oder Verhaltenskodex, ethische Richtlinie oder Stan-
dard soll hierbei eine freiwillige, durch ethische Erwägungen geleitete Ver-
haltenssteuerung innerhalb der wissenschaftlichen Profession erreicht wer-
den.1 Sowohl die intendierte Freiwilligkeit dieser Kodizes, als auch der Re-
kurs auf eine professionsinterne Ethik lassen die Behandlung jener
Steuerungsformen in einer rechtswissenschaftlichen Arbeit zunächst kon-
traintuitiv erscheinen, befasst sich das Recht doch hauptsächlich mit Nor-
men, die einen allgemeinen Verbindlichkeitsanspruch aufweisen und sich in
ein zunächst abgeschlossenes System von Rechtsnormen einordnen lassen.
Die Untersuchung soll jedoch aufzeigen, dass weder der Anspruch der
Unverbindlichkeit, noch die Bezugnahme auf ein unabhängiges Rechtfer-
tigungssystem der Ethik Konflikte mit dem Recht vermeiden können. Meh-
rere Problemfelder begleiten das Unterfangen freiwilliger Steuerung:
Zunächst die grundrechtlich garantierte Wissenschaftsfreiheit, die wissen-
schaftlich Tätigen einen Schutz vor ungerechtfertigter Einflussnahme auf
ihre Arbeit vermitteln kann und bei Ansprüchen zur Verhaltenssteuerung
stets Beachtung finden muss. Gerade die Beteiligung von grundrechts-
gebundenen Hoheitsträgern bei der Abfassung solcher normativer Standards
wirft dabei Fragen der Zulässigkeit auf, denen in dieser Arbeit nachgegan-
gen werden soll. Sollen die Träger des Grundrechts der Wissenschaftsfrei-

1 Auf dem Gebiet der wissenschaftsinternen Regulierung bezüglich des sogenann-
ten wissenschaftlichen Fehlverhaltens hat es um diesen Themenkomplex bereits
breite Diskussionen gegeben. Der Begriff umfasst im bezeichneten Kontext die Ver-
letzung von Normen, die lediglich die Erzeugung wissenschaftlichen Wissens ge-
währleisten sollen, R. Mayntz, Wissenschaftliches Fehlverhalten: Formen, Faktoren
und Unterschiede zwischen Wissenschaftsgebieten, in: Max-Planck-Gesellschaft
(Hrsg.) Ethos der Forschung, S. 57. Vgl. zum Inhalt dieser Normen, S. 43 ff.



heit einer Steuerung unterliegen, so ist stets zu fragen, inwieweit sich diese
Steuerung rechtfertigen lässt, soweit damit negative Konsequenzen für de-
ren Freiheit verbunden sind. Im Folgenden soll daher aufgezeigt werden,
welche Folgen auch eine Steuerung auf vermeintlicher Freiwilligkeitsbasis
zeitigen kann und inwieweit diese gerechtfertigt werden kann oder als
rechtswidrig abgelehnt werden muss. Zuvor muss jedoch stets geklärt wer-
den, wann und wie weit das Recht durch eine solche Steuerung tangiert ist
und welche Konsequenzen eine eventuelle Mittelbarkeit der Auswirkungen
haben muss. Zusätzlich ist zu fragen, wie der Anspruch auf Steuerung ge-
rechtfertigt werden kann, ein Problem, das vor allem dann virulent wird,
wenn eine demokratische Legitimation alleine nicht mehr in ausreichender
Weise vorliegt, wie es im Bereich funktionaler Selbstverwaltung der Wis-
senschaft oder im supra- oder internationalen Regime der Fall ist.

Dabei wird die Untersuchung auf drei verschiedenen Ebenen des Rechts
erfolgen, die in einem zunehmenden Abhängigkeitsverhältnis zueinander
stehen, dem nationalen, dem supranationalen und dem internationalen
Recht. Die Mehrebenenuntersuchung ist zum einen dadurch notwendig,
dass auf allen drei Ebenen eine ebensolche unverbindliche Steuerung erfolgt
oder erfolgen soll.2 Entsprechend der globalen, atopischen Erscheinungs-
form des Wissens ist eine nationale Perspektive nicht mehr ausreichend um
die Problematik wissenschaftlicher Verantwortung ausreichend zu reflektie-
ren. Zum anderen können die verschiedenen Ebenen durch die Varianz der
beteiligten Akteure auch wichtige Erkenntnisse für die Bedingungen eines
solchen Vorhabens aufzeigen. Die jeweils zu bewertenden Problemkreise
sind sich dabei insofern ähnlich, als die zu untersuchenden Grundbedingun-
gen stets dasselbe Spannungsfeld eröffnen werden: Die jeweilige Auto-
nomie des wissenschaftlich arbeitenden Individuums, idealerweise durch
eine spezielle Wissenschaftsfreiheit gewährleistet, muss in seiner Verant-
wortung gegenüber der Gesellschaft mit einem Anspruch der ethischen
Steuerung in Einklang gebracht werden, soweit dieser Anspruch nicht aus
dem Individuum selbst heraus generiert wird.
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2 Als Beispiele aus dem nationalen Recht sind hierfür der „Verhaltenscodex zur
Arbeit mit hochpathogenen Mikroorganismen und Toxinen“ der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) und die „Regeln der Max-Planck-Gesellschaft zum ver-
antwortlichen Umgang mit Forschungsfreiheit und Forschungsrisiken“ zu nennen
(ausführlich dazu S. 60 ff. und 65 ff.), für das Europäische Recht der „Verhaltens-
kodex der EU-Kommission für eine verantwortungsvolle Forschung im Bereich der
Nanowissenschaften und Nanotechnologie“ (ausführlich dazu S. 68 ff.), und auf in-
ternationaler Ebene haben sich zwischenstaatliche Organisationen wie die United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) und wissen-
schaftliche Selbstverwaltungsorganisationen wie der International Council for Sci-
ence (ICSU) das Ziel gesetzt, eine internationale Steuerung der wissenschaftlichen
Verantwortung durch globale Ethikkodizes zu erreichen (ausführlich dazu S. 291 ff.).



Die Mehrebenenuntersuchung wird mit dem Vorhaben unverbindlicher
Steuerung im deutschen Recht beginnen, das aufgrund einer weitgehend
einzigartigen, grundrechtlichen Sicherung wissenschaftlicher Autonomie die
Besonderheit einer wissenschaftlichen Selbstverwaltung aufweist, die die
Verabschiedung normativer Instrumente in ethischen Fragen in einem be-
sonderen Licht erscheinen lässt. Dabei stehen vor allem die staatlich betrie-
benen oder finanzierten Institutionen unter verstärkter Beobachtung, als
diese bei der Sicherung wissenschaftlicher Autonomie gesteigerten Anforde-
rungen unterliegen. Anschließend werden die Bestrebungen der unverbindli-
chen Steuerung im System der Europäischen Union analysiert. Diese wer-
den von der Europäischen Kommission als dem Exekutivorgan der Unions-
verträge im Kontext einer neuen, positivierten Grundrechtsordnung, der
Charta der Grundrechte der Europäischen Union, vorangetrieben und fügen
sich insoweit in veränderte Bedingungen ein. Abschließend soll die beab-
sichtigte, internationale Kodexsetzung sowohl zwischen- wie auch nicht-
staatlicher Organisationen untersucht werden, die aufgrund einer unklaren
Grundrechtssituation und fraglicher Legitimationsbedingungen einer globa-
len Normsetzung völkerrechtliche Besonderheiten und Probleme aufweisen
wird.

Vorab sollen jedoch in einem einführenden Teil die Erscheinungsformen
der hier behandelten Kodizes aufgezeigt und auf Gemeinsamkeiten unter-
sucht werden. Zudem wird eine Einführung in das System der Wissenschaft
gegeben, dem sich diese Arbeit widmet. Dabei wird vor allem auch der in-
nerwissenschaftliche Konflikt um die angemessene professionsinterne Ethik
aufgezeigt werden, der die Forderung nach gesellschaftlicher Verantwortung
in den Kodizes überhaupt rechtfertigen könnte. Die Umsetzung dieser ethi-
schen Forderung wird dann anhand rechtlicher Parameter im Einzelfall und
im Allgemeinen überprüft und schließlich sollen Vorschläge gemacht wer-
den, wie diese beabsichtigte Form der Steuerung zukünftig gestaltet werden
sollte um das Ziel einer ethischen Steuerung gerechtfertigterweise erreichen
zu können.
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